
 
 

Entsprechenserklärung der Deutsche Wohnen SE 
zum Deutschen Corporate Governance Kodex 

Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen SE haben sich mit der Erfüllung der Standards 

des Deutschen Corporate Governance Kodex sorgfältig befasst. Sie haben dabei den Kodex in 

der Fassung vom 7. Februar 2017, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 24. April 2017, berück-

sichtigt und im Dezember 2019 folgende Entsprechenserklärung nach § 161 Abs. 1 des Aktien-

gesetzes verabschiedet. 

Seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung vom Dezember 2018 hat die Deutsche Wohnen 

SE den geltenden Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance 

Kodex mit folgenden Ausnahmen entsprochen: 

• Der Empfehlung in Ziffer 5.4.1 des Kodex, auch eine Regelgrenze für die Zugehörigkeits-

dauer zum Aufsichtsrat festzulegen und deren Berücksichtigung bei Wahlvorschlägen, ist 

nicht entsprochen. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass eine pauschale Regelgrenze 

individuelle Faktoren, die eine längere Zugehörigkeit einzelner Aufsichtsratsmitglieder 

rechtfertigen, nicht berücksichtigt. 

Die Deutsche Wohnen SE wird den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Cor-

porate Governance Kodex (in der Fassung vom 7. Februar 2017) künftig mit folgender Aus-

nahme entsprechen: 

• Abweichend von der Empfehlung in Ziffer 5.4.1 des Kodex ist eine Regelgrenze für die 

Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat nicht festgelegt und wird mithin auch bei Wahlvor-

schlägen so nicht berücksichtigt. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass eine pauschale 

Regelgrenze individuelle Faktoren, die eine längere Zugehörigkeit einzelner Aufsichts-

ratsmitglieder rechtfertigen, nicht berücksichtigt. 

Berlin, im Dezember 2019 

Der Vorstand Der Aufsichtsrat 


